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RS OGH 1977/9/9 11Os45/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.09.1977

Norm

StGB §61

Rechtssatz

Erfüllen alle nach dem 01.01.1975 begangenen und damit dem StGB zu unterstellenden Diebstähle alle

Quali1kationen, ist eine gesonderte Beurteilung der vor diesem Stichtag begangenen Diebstähle nach den StG - wegen

des Mischungsverbotes von altem und neuem Recht - ausgeschlossen.

Entscheidungstexte

11 Os 45/77

Entscheidungstext OGH 09.09.1977 11 Os 45/77
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